
Ab 31. August 2020: Neue Allgemeinverfügung zur Regelung des Betriebs von Einrichtungen 
der Kindertagesbetreuung, von Schulen und Schulinternaten 

Wer sich innerhalb der vergangenen 14 Tage in einem Risikogebiet aufgehalten hat, darf Kindertageseinrichtungen, 
Einrichtungen der Kindertagespflege und Schulen nur mit einem negativen Corona-Test betreten. Alle 
einrichtungsfremden Personen, wie etwa Eltern, müssen bei Betreten dieser Einrichtungen stets eine Mund-Nasen-
Bedeckung tragen. An Schulen wird Lehrkräften und Schülern das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung außerhalb des 
Unterrichts empfohlen. Schulen können allerdings eine Maskenpflicht für diese anordnen. Das sieht die neue 
Allgemeinverfügung zur Regelung des Betriebs von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung und von Schulen vor, die am 
31. August in Kraft treten und bis zum 21. Februar 2021 gelten wird. 

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Allgemeinverfuegung-Schulen-Kitas-
2020-08-13.pdf 

Amtliche Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt vom 13. 
August 2020 | gültig vom 31. August 2020 bis 21. Februar 2021 

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-AV-Schulen-Kitas-2020-08-13-Anlage-
Gesundheitsbestaet.pdf 

Anlage zur Allgemeinverfügung zur Regelung des Betriebs von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, von Schulen und 
Schulinternaten vom 13. August 2020 

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-AV-Schulen-Kitas-2020-08-13-Anlage-
Kenntnisnahme.pdf 

Anlage zur Allgemeinverfügung zur Regelung des Betriebs von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, von Schulen und 
Schulinternaten vom 13. August 2020 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bitte geben Sie diesen Abschnitt am 31. August ausgefüllt Ihrem Kind mit. 

Name: _______________________________________________ Klasse: ______ 

Wir haben die Informationen zur neuen Allgemeinverfügung zur Regelung des Betriebs von Einrichtungen der 
Kindertagesbetreuung, von Schulen und Schulinternaten zur Kenntnis genommen. 

Datum: _____________________ Unterschrift: ____________________________________________________ 
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